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 W as leisten Physiotherapeuten für 14,45 €? 
Um diese Frage auch nur ansatzweise 

beantworten zu können, muss man erst ein-
mal klären, zu welchen Aufgaben sie gesetz-
lich verpflichtet sind. Ein Blick in Anlage 1 
„Leistungsbeschreibung Physiotherapie“ des 
Rahmenvertrags zeigt, was Physiotherapeu-
ten alles zu erfüllen haben: 

einen individuellen Behandlungsplan auf- >
stellen
dem Patienten Hilfe leisten (beispielsweise  >
beim Aus- und Ankleiden sowie bei der Lage-
rung)
die physiotherapeutischen Maßnahmen  >
durchführen  
dem Patienten die erforderliche Nachruhe  >
gewähren
den Therapieverlauf dokumentieren und  >
eine Mitteilung an den verordnenden Arzt 
verfassen
die Regelbehandlungszeit einhalten >

Die Regelbehandlungszeit wird wie folgt 
beschrieben: „Die Zeitangaben beziehen sich 
auf die Durchführung der Therapiemaßnahme 
am Patienten. […] Die Vor- und Nachberei-
tung ist Bestandteil der Behandlung.“ Das 
 bedeutet, dass die Vor- und Nachbereitung 
 eigentlich während der Regelbehandlungszeit 
erfolgen muss – in vielen Praxen wird dies 
aber vermutlich meist außerhalb der Regelbe-
handlungszeit gemacht. 

Den Rahmenvertrag, der die „Leistungsbe-
schreibung Physiotherapie“ beinhaltet, haben 
die Spitzenorganisationen der Heilmittel-
erbringer mit dem Verband der Ersatzkassen 
am 1. Januar 2008 abgeschlossen. Er ist für 
die niedergelassenen Physiotherapeuten bin-
dend, die mit den gesetzlichen Krankenkas-
sen abrechnen. 

All-inclusive für 14,45 €
Untragbare LeistUngsvergütUng Für eine Behandlungseinheit  
KG erhalten Physiotherapeuten unterm Strich 14,45 €. Der Gesetzgeber  
sieht dafür 15 Minuten vor und erwartet eine umfassende Leistung.  
Realistisch gesehen ist das kaum zu schaffen.

Die Rezeptkontrolle ist das Wichtigste > 
Ein Beispiel verdeutlicht, was ein Therapeut in 
wenig Zeit alles leisten muss: Herr Müller 
kommt in die Physiotherapiepraxis mit einer 
Verordnung über sechsmal Krankengymnastik, 
die er zweimal pro Woche bekommen soll. Die 
Diagnose lautet „WS-Syndrom“ und der Indika-
tionsschlüssel „WS2a“. Die gesamte Behand-
lungszeit liegt laut gesetzlicher Vorschrift bei 
dieser Verordnung bei 90 Minuten. In diesen 
sechsmal 15 Minuten muss der Therapeut alle 
oben angeführten Aufgaben erledigen. 

Die mittlerweile wichtigste Arbeit für den 
Physiotherapeuten ist die Kontrolle des Rezepts 
(a physiopraxis 2/11, S. 10, „Schikane Rezept-
prüfpflicht“). Ist die Verordnung falsch ausge-
füllt und nicht mit dem Heilmittelkatalog 
kompatibel, läuft der Physiotherapeut Gefahr, 
dass die Krankenkasse die erbrachte Leistung 
nicht bezahlt und das Rezept einbehält. 

Bei Herrn Müllers Rezept muss der Thera-
peut beispielsweise prüfen, ob das Rezept-
datum nicht länger als 14 Tage zurückliegt, 
Erstverordnung angekreuzt und die Unter-
schrift des Arztes vorhanden ist. Der Physio-
therapeut hat Glück: Herrn Müllers Rezept ist 
korrekt ausgestellt – die Kontrolle dauert 
etwa eine Minute. So bleibt ihm die meist zeit-
aufwendige Rezeptkorrektur erspart.

Als Nächstes muss Herr Müller noch unter-
schreiben, die Rezeptgebühr bezahlen und 
die Quittung entgegennehmen. Das alles 

nimmt etwa drei Minuten in Anspruch. Außer-
dem muss der Physiotherapeut noch die Folge-
termine mit seinem Patienten vereinbaren, 
was mit circa vier Minuten zu Buche schlägt – 
in der Summe sind acht Minuten der ersten 
Behandlung verstrichen.

90 prall gefüllte Minuten > Anschließend 
geht Herr Müller in den Behandlungsraum, 
um sich auszuziehen. In dieser Zeit wird er 
schon von seinem Physiotherapeuten befragt 
und beobachtet – das spart Zeit. Dabei stellt 
sich heraus, dass Herr Müller beim Sitzen 
Schmerzen zwischen den Schulterblättern be-
kommt, eine starke Kyphose in der BWS hat 
und hypomobil in Extension ist. Ein gewissen-
hafter Befund ist bei einer vagen ärztlichen  
Diagnose wie „WS-Syndrom“ unerlässlich. 
Dennoch dürfen die Anamnese und der kör-
perliche Befund der BWS (a „Pieter unter-
sucht die BWS“, S.28) nicht länger als etwa 
fünf Minuten dauern – denn das Ende der ers-
ten Therapieeinheit naht bereits. Für eine The-
rapie reicht es dem Physiotherapeuten ohne-
hin nicht mehr. In den verbleibenden zwei  
Minuten zeigt er Herrn Müller eine Eigenmobi-
lisationsübung für die BWS. Damit sind die 
ersten 15 Minuten vorüber. Bräuchte Herr 
Müller nun beispielsweise noch Hilfe beim  
Ankleiden, darf ihm der Therapeut diese nicht 
verwehren. Schließlich ist „die Hilfeleistung 
des Therapeuten“ in der Therapie enthalten. 
Allerdings ist der Physiotherapeut dadurch  
bereits etwa drei Minuten im Verzug. 

Im Anschluss an die Therapie muss der 
Therapeut eigentlich auch den Befund und 
die erste Behandlung dokumentieren, was 
wiederum mindestens zwei Minuten kostet. 
So startet der Physiotherapeut – nachdem er 

Acht Minuten dauern allein 
Terminabsprache, Rezept-
kontrolle und Verwaltung.
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noch schnell die Hände gewaschen und desin-
fiziert hat – mit fünfminütiger Verspätung in 
die nächste Behandlung.

Die nächsten fünf Therapiesitzungen lau-
fen ähnlich straff getaktet ab: Herr Müller 
muss jedes Mal zu Beginn unterschreiben 
(eine Minute). Im Anschluss daran geht er in 
den Therapieraum, zieht sich um und berich-
tet währenddessen von dem Verlauf seiner 
 Beschwerden (zwei Minuten). Würden die 
Schmerzen während des Therapieverlaufs 
nicht besser werden, müsste der Therapeut 
den Patienten immer wieder neu untersuchen 
– und dafür Zeit einplanen. 

In jeder Sitzung kontrolliert der Physiothe-
rapeut die Hausaufgaben und korrigiert Herrn 
Müller gegebenenfalls (zwei Minuten). Dann 
beginnt der Therapieteil (fünf Minuten), in wel-
chem der Physiotherapeut wahlweise seinen 
Patienten passiv mobilisiert, ihm die ergono-
mische Sitzhaltung erklärt oder Kräftigungs- 
und Mobilisationsübungen zeigt. Anschlie-
ßend bekommt der Patient weitere Eigen-
mobilisations- und Kräftigungsübungen für zu 
Hause gezeigt (zwei Minuten). Dann hilft der 
Therapeut Herrn Müller eventuell noch schnell 
beim Anziehen oder beantwortet Fragen (zwei 
Minuten) und dokumentiert kurz die Behand-
lung (eine Minute). Anschließend verabschie-
det er sich rasch, wäscht und desinfiziert seine 
Hände und eilt zum nächsten Patienten. Falls 
der Arzt einen Behandlungsbericht wünscht, 
muss der Physiotherapeut die sechste Therapie-

einheit ein wenig kürzen, damit noch genü-
gend Zeit bleibt, um einen Bericht abzufas-
sen. Mit viel Routine dauert dies drei Minuten, 
was  einige Kassen mit 0,56 € vergüten.

Die sechs Behandlungseinheiten des fikti-
ven Patienten Müller sind prall gefüllt. Noch 
enger wird es mit der Zeit, wenn der Arzt das 
Rezept falsch ausgefüllt hat, der Physiothera-
peut zusätzlich für die Rezeption zuständig 
ist, der Patient Termine ändern möchte, eini-
ge Fragen hat oder viel Zeit fürs An- und Aus-
ziehen braucht. 

Längere Behandlungszeit, geringerer 
Umsatz > Dieser Therapiemarathon ist Alltag 
und erschöpft viele Physiotherapeuten. Frag-
lich ist zudem, wie diese kurzen Behandlungs-
einheiten bei den Patienten ankommen. Nicht 
ohne Grund dehnen viele Therapeuten die 
 Behandlungsdauer auf 20 oder sogar 25 Minu-
ten aus. Doch mit jeder Minute, die der Physio-
therapeut länger behandelt als gesetzlich vor-
geschrieben, sinkt der Umsatz drastisch 
(a physiopraxis 9/11, S. 10, „Zertifikatspositi-
onen“). Eine Zwickmühle aufgrund der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen. 

Eine kleine Erleichterung wäre es, wenn 
Physiotherapeuten den Erstbefund gesondert 
vergütet bekämen und dafür ein angemes-
sener Zeitraum eingeplant würde. Analog zu 
den Logopäden und Ergotherapeuten: Sie 
haben die „Befunderhebung“ als extra Posi-
tion. Logo päden stehen für den stimm-, 
sprech- und sprachtherapeutischen Erstbefund 
60  Minuten und 58,66 € zu. Ergothera peuten 
können einmalig bei Behandlungsbeginn eine 
„Funktionsanalyse“ für 19,05 € abrechnen – 
ohne Zeitvorgabe. 

Doch das grundsätzliche Dilemma bleibt 
bestehen. Die gesetzlichen Mindestbehand-
lungszeiten und die dafür vorgesehene Vergü-
tung sind nicht angemessen und so nicht trag-
bar. Einzelverträge mit den Kassen sind nur 
bedingt eine Lösung. Es ist an den Berufsver-
bänden, mit den Kassen eine angemesse-
ne Vergütung auszuhandeln. Es braucht aber 
auch ein Umdenken in der Gesellschaft, thera-
peutische Leistungen wertzuschätzen.  

 Hans Lamprecht

 Hans Lamprecht ist seit 
1981 Physiotherapeut 
und seit 1987 selbst-
ständig. Eine sinnvolle 
Behandlung innerhalb 
der Regelbehandlungszeit 
ist ihm ohne Rezeptions-
kraft nie möglich gewesen.

An der gesetzlichen 
Min dest behandlungszeit 
und Vergütung muss sich 
etwas ändern.

 Terminvergabe
+ Befund
+ Therapie
+ Beratung
+ Bericht

14,45 €
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